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führten Trupp der Grabarbeiter den Dank abstattete, dann kam
oft die Antwort zurück, sie hätten ja nichts getan als ihre
Christenpflicht, oder sie hätten schon manchen Tag gearbeitet,
ohne diese Befriedigung zu verspüren. Wenn am Abend von
den abziehenden Wagen her Jauchzer ertönten, so lehrte uns
dieses praktische Leben von neuem, daß es für getane Arbeit
doch noch eine andere Belohnung gibt als klingende Münze,"

Anfangs 1928 konnte der schlichte, aber behagliche und
solide Neubau, der 33 Räume aufweist, bezogen werden. Die
Zahl der Pfleglinge stieg von 24 auf 41, altes und neues Ge-
bäude zusammen bieten Platz für 60 Personen, Am 6. Mai
1928 fand die leider nicht von bestem Wetter begünstigte Er-
Öffnungsfeier statt, doch bewies die dessenungeachtet zahl-
reiche Teilnahme der Bevölkerung, daß das Greisenasyl ihr
ans Herz gewachsen ist. Die Seele der Feier bildete der Prä-
sident, Dr. Gutknecht in Lurtigen, der auch unermüdlich be-
strebt ist, aus dem Greisenasyl, welches rechtlich den Charak-
ter einer Armenverpflegungsanstalt trägt, ein wirkliches Alters-
heim zu machen.
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Die Alters- und Hinterlassenenversicherung in der Schweiz
ist ihrer Verwirklichung wieder einen Schritt näher gerückt.
An der diesjährigen Mustermesse in Basel kündigte Bundesprä-
sident Schultheß einen Gesetzentwurf an, welcher seither
von einem kleinen Expertenkomitee in zwei Sitzungen beraten
und im Prinzip gutgeheißen worden ist. Die Veröffentlichung
des Gesetzentwurfes, welcher von einer großen Expertenkom-
mission durchberaten werden soll, steht bevor.

In der Junisession des Nationalrates legte Bundespräsi-
dent Schultheß in einer groß angelegten Rede (siehe ,,Neue
Zürcher Zeitung" Nrn. 1083 und 1091) die Grundzüge des

Projektes dar: Allgemeine Volksversicherung mittels Umlage-
verfahren, die Kantone als Versicherungsträger, welche die
Versicherung im Rahmen des Bundesgesetzes ausführen, vom
Bund organisierter Ausgleich zwischen den kantonalen Kas-
sen, bescheidene Beiträge der versicherten Männer und Frauen
sowie der Arbeitgeber, Zuschüsse des Bundes und der Kan-
tone für die Bedürftigen, Übergangsstadium von 15 Jahren mit
reduzierten Renten usw.
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